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Sehr geehrte Frau Kollegin!  
Sehr geehrter Herr Kollege! 
 
Wie am 18. Dezember 2019 mit Herrn Mag. Engelbert Schiller von der SVA vorläufig 
fernmündlich vereinbart, wird die SVA ihr Tarifsystem am 1. Jänner 2020 für die 
Vertragsfachärzte für PMR mit Verträgen mit der SVS, genau gleich wie die BVAEB, auf 
das Tagsatzmodell umstellen. Dies bedeutet, dass die gleichen Positionsnummern wie bei 
der BVAEB im Abrechnungsdatensatz zu übermitteln sind, zusätzlich eine 
Tagsatzpauschale pro Sitzungstag, wobei wie bei der WGKK zu beachten ist, dass - 
erfolgt die Verabreichung der als an einem Tag zu erbringenden Leistung aufgesplittet auf 
mehrere Termine - nur ein Tagsatz verrechenbar ist. 
 
Zu Ihrer Information haben wir den Tarif der BVAEB beigelegt. Die ärztlichen Leistungen 
werden wie bisher gemäß Abschnitt A ärztlicher Honorartarif für allgemeine Leistungen 
und Sonderleistungen abgerechnet, lediglich Teil C "Physikalische Behandlung durch 
Fachärzte für Physikalische Medizin" wird wie oben angeführt durch das Tagsatzmodell 
auch bei der SVS analog zur BVAEB ersetzt. 
 
Das betreffende Zusatzprotokoll wird erste Mitte Februar schriftlich vorliegen. Nichts desto 
trotz ersuchen wir Sie, bereits ab 1. Jänner 2020 gemäß diesem Rundschreiben 
vorzugehen. Für allfällige Rückfragen steht Ihnen der Bundessprecher für Physikalische 
Medizin und allgemeine Rehabilitation, Dr. Friedrich Hartl, unter der Handynummer 
0676/3546113 jederzeit gerne zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 
 

 
 

    
 
 
   Dr. Friedrich Hartl eh.                                           a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres                                
   Fachgruppenobmann                                                                   Präsident                                                     


